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RS OGH 1959/2/18 5Ob34/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1959

Norm

GBG §26

GBG §35

GBG §41

Rechtssatz

Wurde wegen Fehlens der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung - unzulässigerweise - die Vormerkung des

Eigentumsrechtes rechtskräftig bewilligt, muß es als zulässig angesehen werden, daß nunmehr die Rechtfertigung

auch in anderer Form erfolgt als dies im § 41 GBG vorgesehen ist (nachträgliche Beibringung des zustimmenden

Bescheides der Grundverkehrskommission).
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